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Ihr Anerkennungsverfahren als Altenpflegefachperson

in Niedersachsen

® Der Beruf Altenpflegefachperson ist in Deutschland reglementiert.
® Die Anerkennung Ihrer Berufsqualifikation ist notwendig, damit Sie in dem

Beruf in Deutschland arbeiten kénnen.

Download: 10.03.2026

Kurzinfos

Name des Verfahrens

Dieses Verfahren hei3t: Erteilung der Erlaubnis zum Fuhren der
Berufsbezeichnung.

Fir diesen Beruf gibt es folgende Berufsbezeichnungen: Altenpflegefachperson,

Altenpflegerin und Altenpfleger.

Voraussetzungen fiir die Anerkennung

® Gleichwertigkeit Ihrer Berufsqualifikation
® Gesundheitliche Eignung
® Personliche Eignung

® Deutschkenntnisse

Deutschkenntnisse

® Sie brauchen Deutschkenntnisse auf dem Sprachniveau B2 des
Gemeinsamen Europadischen Referenzrahmens fiir Sprachen.
® Sie mussen bei der Antragstellung noch kein Sprachzertifikat vorlegen. Sie

kénnen die Deutschkenntnisse zu einem spateren Zeitpunkt nachweisen.

Dauer

® Spatestens einen Monat nach Eingang Ihres Antrages bei der zustandigen
Stelle: Die zustandige Stelle informiert Sie Uber den Eingang der Dokumente.
Sie teilt Ihnen mit, falls Dokumente fehlen. Das Verfahren startet, wenn die
Dokumente vollstandig sind.

® Nach spatestens 4 Monaten: Sie erhalten einen Bescheid mit dem Ergebnis.

Kosten

® Anerkennungsverfahren: 60 Euro bis 200 Euro

® Urkunde: 53 Euro

e Vielleicht: Gutachten von der Gutachterstelle fir Gesundheitsberufe (GfG):
515 Euro

e Vielleicht weitere Kosten, z. B. fiir Ubersetzungen, Beglaubigungen oder

AusgleichsmaBBnahmen

Vielleicht kénnen auch Kosten erstattet werden. Es gibt z. B. eine finanzielle
Forderung. Diese beantragen Sie, wenn Sie in Deutschland leben und bevor Sie

den Antrag stellen.

Die zustédndige Stelle

Niedersachsisches Landesamt fiir Soziales, Jug¢

Auf der Hude 2
21339 Luneburg
Auf Google Maps ansehen &

Z
soziales.niedersachsen.de/startseite/soziales_amp_gesur

von-im-ausland-abgeschlossenen-ausbildungen-101995.h

W 494131150

Ihr Kontakt
Team 4SL3

Telefonische Sprechzeiten
Montag - Donnerstag:
09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag:

zusatzlich 13:00 - 15:30 Uhr
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Dokumente fir meinen Antrag

Notwendige Dokumente

® von der zustandigen Stelle
® Wenn es kein Antragsformular gibt: ein formloser Antrag
e Identitatsnachweis (z. B. Reisepass oder Personalausweis)

® Nachweis Uiber die Namensanderung (z. B. Eheurkunde, wenn sich Ihr Name

durch Heirat geandert hat)
® Lebenslauf
® Nachweise Ihrer Berufsqualifikation (z. B. Zeugnisse, Berufsurkunde)

® Nachweise Uber Inhalt und Dauer Ihrer Ausbildung (z. B. Diploma

Supplement, Transcript of Records)
® Nachweis Ihrer Berufserfahrung in Ihrem Beruf (z. B. Arbeitszeugnisse)

® Nachweis der Arbeitsabsicht: Sie missen vielleicht nachweisen, dass Sie in

Deutschland arbeiten wollen.

® Auskunft Uber einen bereits gestellten Antrag auf Anerkennung. Geben Sie

dann an, bei welcher Stelle Sie den Antrag gestellt haben.

Diese Dokumente geben Sie meistens spater ab. Die zustandige Stelle informiert

Sie, wann Sie die Dokumente abgeben sollen.

® Nachweis Ihrer personlichen Eignung: Fihrungszeugnis aus Deutschland
oder aus Ihrem Herkunftsland (z. B. Strafregisterauszug, Certificate of Good
Standing). Die Dokumente durfen bei der Antragstellung hochstens 3 Monate
alt sein.

® Nachweis Ihrer gesundheitlichen Eignung: arztliches Attest aus Deutschland
und aus Ihrem Herkunftsland. Die Dokumente dirfen bei der Antragstellung
héchstens 3 Monate alt sein.

® Nachweise Ihrer Deutschkenntnisse: Sprachzertifikat

Niederséachsisches Landesamt fiir Soziales, Jugend und Familie - AuBBenstelle
Luneburg

e Antragsformular (17.04.2023)

Ubersetzungen und Beglaubigungen

Die zustandige Stelle teilt Ihnen mit, welche Dokumente Sie im Original vorzeigen
oder als Kopie abgeben miissen. Einige Kopien miissen amtlich beglaubigt sein.

Wir empfehlen Ihnen: Senden Sie keine Originale per Post.

Sie mussen Ihre Dokumente in deutscher Sprache vorlegen. Die Ubersetzungen
mussen &ffentlich bestellte oder erméchtigte Ubersetzerinnen und Ubersetzer
machen. Fragen Sie bei der zustandigen Stelle nach, ob sie auch Ubersetzungen

aus dem Ausland akzeptiert.

Meine Schritte zur Anerkennung

Ich stelle einen Antrag bei der zusténdigen Stelle. Wie geht das?

® Sie kénnen den Antrag mit den Dokumenten bei der zustandigen Stelle
abgeben.
® Sie kénnen den Antrag auch mit der Post an die zustandige Stelle schicken.

Versenden Sie keine Originale!
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e Vielleicht kdnnen Sie den Antrag als E-Mail verschicken. Fragen Sie vorher
Ihre zustandige Stelle. Zu einem spateren Zeitpunkt im
Anerkennungsverfahren missen Sie die Dokumente vielleicht im Original
oder die beglaubigten Kopien vorlegen.

® Manchmal kénnen Sie den Antrag online stellen. Zu einem spateren
Zeitpunkt im Anerkennungsverfahren mussen Sie die Dokumente vielleicht
im Original oder die beglaubigten Kopien vorlegen. Nutzen Sie flr den
Online-Antrag das Internetportal des Bundeslandes Niedersachsen. Sie
verlassen dann unsere Informationsseite: Zum Internetportal

Niedersachsen

Die zustédndige Stelle bearbeitet meinen Antrag. Was heif3t das?

Die zustandige Stelle bekommt den Antrag. Sie bestatigt Ihnen spatestens nach
einem Monat, dass der Antrag angekommen ist. Wenn die zustandige Stelle alle

Dokumente von Ihnen erhalten hat, bearbeitet sie Ihren Antrag.

Die zustandige Stelle macht eine Gleichwertigkeitsprifung: Sie vergleicht Ihre
Berufsqualifikation mit der deutschen Berufsqualifikation. Dabei berticksichtigt die

zustandige Stelle Ihre Berufserfahrung und weitere Qualifikationen.

Wenn die Gleichwertigkeitspriifung erfolgreich ist, prift die zustandige Stelle die
weiteren Voraussetzungen. Dann missen Sie meistens Ihre Deutschkenntnisse,

Ihre personliche Eignung und gesundheitliche Eignung nachweisen.

Das Anerkennungsverfahren dauert héchstens 4 Monate. Am Ende sendet die

zustandige Stelle Ihnen einen Bescheid mit dem Ergebnis.

Die zustédndige Stelle teilt mir das Ergebnis in einem Bescheid

mit. Welche Ergebnisse sind méglich?

Ergebnis: Anerkennung

Ihre Berufsqualifikation und die deutsche Berufsqualifikation sind gleichwertig. Sie
erfullen auch alle weiteren Voraussetzungen. Ihre Berufsqualifikation wird
anerkannt. Sie erhalten die Erlaubnis zum Fihren der Berufsbezeichnung. Sie
erhalten dafiir eine Bescheinigung. Sie haben beruflich die gleichen Rechte wie

eine Person mit der deutschen Berufsqualifikation.

Ergebnis: Keine Anerkennung, weil die Berufsqualifikation nicht

gleichwertig ist.

Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen Ihrer Berufsqualifikation und der
deutschen Berufsqualifikation. Diese Unterschiede konnten Sie nicht mit Ihrer
Berufserfahrung und anderen Kenntnissen in dem Beruf ausgleichen. Deshalb ist
Ihre Berufsqualifikation nicht gleichwertig mit der deutschen Berufsqualifikation.

Ihre Berufsqualifikation wird nicht anerkannt.

In den meisten Fallen kénnen Sie eine Ausgleichsmalinahme machen. Damit

kénnen Sie die wesentlichen Unterschiede ausgleichen.

Ergebnis: Keine Anerkennung, weil Sie nicht alle Voraussetzungen

erfullen.

Ihre Berufsqualifikation ist gleichwertig. Aber Sie erflllen nicht alle anderen

Voraussetzungen fur die Erlaubnis zum Flhren der Berufsbezeichnung. Sie muissen
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vielleicht noch nachweisen, dass Sie personlich geeignet sind oder bestimmte
Deutschkenntnisse haben. Die zustandige Stelle informiert Sie, welche Nachweise

fehlen.

Sie kdnnen gegen die Entscheidung von der zustandigen Stelle rechtlich vorgehen.
Details zu diesem Verfahren stehen in der Rechtsbehelfsbelehrung am Ende von
Ihrem Bescheid. Wir empfehlen Ihnen: Sprechen Sie zuerst mit einer

Beratungsstelle, bevor Sie widersprechen oder klagen.

Ich bekomme keine Anerkennung. Was kann ich tun?

AusgleichsmaBnahmen

Wenn Ihre Berufsqualifikation nicht gleichwertig ist, kénnen Sie eine
AusgleichsmaBBnahme machen. Mit einer Ausgleichsmalinahme kénnen Sie
wesentliche Unterschiede ausgleichen. Wesentliche Unterschiede sind in Ihrem

Bescheid aufgelistet.
Es gibt verschiedene AusgleichsmaRnahmen:

® Anpassungslehrgang

® Eignungsprifung

Wenn Sie die AusgleichsmalBnahme erfolgreich absolvieren, erhalten Sie eine
Bescheinigung. Diese Bescheinigung geben Sie bei der zustandigen Stelle ab. Die
zustandige Stelle prift die Bescheinigung und alle weiteren Voraussetzungen (z. B.
Ihre personliche Eignung oder Ihre gesundheitliche Eignung). Wenn Sie alle
Voraussetzungen erfullen, wird Ihre Berufsqualifikation anerkannt. Sie erhalten die
Erlaubnis zum Fuhren der Berufsbezeichnung. Sie haben beruflich die gleichen

Rechte wie eine Person mit der deutschen Berufsqualifikation.

Sie kommen aus einem Drittstaat? Fir die AusgleichsmaBRnahme durfen Sie nach
Deutschland einreisen. Bitte lassen Sie sich bei Fragen zur Einreise beraten, z. B. bei

der Hotline Arbeiten und Leben in Deutschland.

Beratung

Wenn Sie nicht alle Voraussetzungen erfillen, kénnen Sie sich bei der
zustandigen Stelle Gber Ihre Méglichkeiten informieren. Sie konnten z. B. Ihre
personliche Eignung oder Ihre Deutschkenntnisse nicht nachweisen? Die

zustandige Stelle hilft Ihnen weiter.

Meine weiteren Moglichkeiten

Arbeiten ohne Anerkennung

Partieller Berufszugang

Sie haben Ihre Berufsqualifikation in einem Staat der EU, dem EWR oder in der
Schweiz gemacht? Dann kénnen Sie ohne Anerkennung in dem Beruf arbeiten. Sie
brauchen aber einen sogenannten partiellen Berufszugang. Sie miissen den

partiellen Berufszugang bei der zustandigen Stelle beantragen.
Mit einem partiellen Berufszugang gilt:

® Sie durfen nicht alle Tatigkeiten in dem Beruf ausiiben.

® Sie durfen nur die Berufsbezeichnung Ihres Ausbildungslandes fuhren.

Sie mussen fur den partiellen Zugang folgende Voraussetzungen erfillen:
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® Sie konnen mit Ihrer Berufsqualifikation ohne Einschrankung in Ihrem
Ausbildungsland arbeiten.

e Thre Berufsqualifikation ist nicht gleichwertig mit der deutschen
Berufsqualifikation. Die wesentlichen Unterschiede sind sehr groR. Eine
AusgleichsmaBBnahme umfasst in diesem Fall die gesamte deutsche
Ausbildung.

e Thre Berufsqualifikation umfasst mindestens eine sogenannte vorbehaltene
Tatigkeit der deutschen Berufsqualifikation. Vorbehaltene Tatigkeiten dirfen
nur besonders ausgebildete Personen durchfuhren.

® Sie sind gesundheitlich geeignet.

® Sie sind personlich geeignet.

e Sie haben bestimmte Deutschkenntnisse.

Dienstleistungsfreiheit

Sie mochten nur manchmal und fur kurze Zeit in Deutschland Dienstleistungen
anbieten? Dann brauchen Sie meistens keine Anerkennung. Sie mussen diese

Voraussetzungen erfullen:

e Sie mUssen in einem anderen Staat der EU, des EWR oder in der Schweiz
niedergelassen sein.

® Sie mussen Ihre Berufsqualifikation nachweisen.

® Sie mussen Ihre Tatigkeit schriftlich bei der zustandigen Stelle anzeigen oder

registrieren.

Verfahren fiir Spataussiedlerinnen und Spataussiedler

Als Spataussiedlerin oder Spataussiedler kénnen Sie zwischen 2 Verfahren zur

beruflichen Anerkennung wahlen:

® Sie stellen einen Antrag auf das hier beschriebene Verfahren.
® Sie stellen einen Antrag auf das Verfahren nach dem

Bundesvertriebenengesetz (§ 10 BVFG).
Das konnen Sie entscheiden. Ihre zustandige Stelle berat Sie.
Beratung

® Sie haben noch Fragen? Sie brauchen Hilfe bei der Antragstellung? Lassen Sie
sich beraten! Ihre Beratungsstelle finden Sie einen Schritt zuvor unter
Beratungsangebot.

® Sie haben Fragen zur Einreise oder zum Aufenthalt in Deutschland? Mehr

Informationen bekommen Sie auf Make-it-in-Germany.com.

Weitere Informationen

Rechtliche Grundlagen

e Pflegeberufegesetz (PfIBG)
e Ausbildungs- und Priifungsverordnung fiir die Pflegeberufe (PfIAPrV)

Letzte Aktualisierung am: 22.09.2025


file:///html/de/service/glossar.php#module1618
file:///html/de/service/glossar.php#module1870
file:///html/de/service/glossar.php#module1802
file:///html/de/service/glossar.php#module1770
file:///html/de/service/glossar.php#module1834
file:///html/de/service/glossar.php#module1772
file:///html/de/service/glossar.php#module1754
file:///de/interest/finder/next-steps?arrangement=Nein&location=6398&nationality=EU_EWR_Schweiz&pdf=1&profession=351&qualification=EU_EWR_Schweiz&responsibility=613&whereabouts=Ausland&zipSearch=0
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://www.gesetze-im-internet.de/pflbg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pflaprv/index.html
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/interest/finder/result?arrangement=Nein&location=6398&nationality=EU_EWR_Schweiz&profession=351&whereabouts=Ausland&zipSearch=0&responsibility=613&qualification=EU_EWR_Schweiz

	Ihr Anerkennungsverfahren als Altenpflegefachperson in Niedersachsen
	Die zuständige Stelle
	Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie - Außenstelle Lüneburg

	Kurzinfos
	Name des Verfahrens
	Voraussetzungen für die Anerkennung
	Team 4SL3

	Deutschkenntnisse
	Dauer
	Kosten

	Dokumente für meinen Antrag
	Notwendige Dokumente
	Übersetzungen und Beglaubigungen

	Meine Schritte zur Anerkennung
	Ich stelle einen Antrag bei der zuständigen Stelle. Wie geht das?
	Die zuständige Stelle bearbeitet meinen Antrag. Was heißt das?
	Die zuständige Stelle teilt mir das Ergebnis in einem Bescheid mit. Welche Ergebnisse sind möglich?
	Ergebnis: Anerkennung
	Ergebnis: Keine Anerkennung, weil die Berufsqualifikation nicht gleichwertig ist.
	Ergebnis: Keine Anerkennung, weil Sie nicht alle Voraussetzungen erfüllen.

	Ich bekomme keine Anerkennung. Was kann ich tun?
	Ausgleichsmaßnahmen
	Beratung


	Meine weiteren Möglichkeiten
	Arbeiten ohne Anerkennung
	Partieller Berufszugang

	Dienstleistungsfreiheit
	Verfahren für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
	Beratung

	Weitere Informationen
	Rechtliche Grundlagen



